
Anhang

Neue Satzung des Kreisverbandes

S 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet
(1 ) Dieser Kreisverband ist eine Untergtiederung des Bezirksverbandes Oberbayern in der
Pi ratenpartei Deutschtand.
(2) Der Kreisverband führt den Namen Piratenpartei Deutschtand ,,Kreisverband
Ebersberg" und die Kurzbezeichnung ,,PIRATEN EBE". Die Verwendung des verkürzten
Namens ,,Piratenpartei Ebersberg" ist zulässig. Die offizielte Abkürzung des Kreisverbandes
tautet "PIRATEN".
(3) Der Sitz des Kreisverbandes und der Kreisgeschäftsstelte ist bis zur Gründung einer
Kreisgeschäftsstelte die postalische Adresse des 1. Vorsitzenden.
(4) Das Tätigkeitsgebiet des Kreisverbandes ist der Landkreis und dessen zugehörige
Wahtkreise bis zur Gründung eigener Untergliederungen in den potitisch anders gegliederten
Wahlkreisteilen.
(5) Die im Kreisverband organisierten Mitgtieder werden geschlechtsneutrat ats "Piraten"
bezeichnet.

$ 2 Mitgliedschaft
Mitgtied des Kreisverbandes ist jedes Mitgtied der Piratenpartei Deutschland mit angezeigtem
Wohnsitz im Landkreis. 6emäß Bundessatzung können auch Piraten ohne Wohnsitz im
Landkreis auf schriftlichen Antrag lvlitgtied des Kreisverbandes werden.

5 3 Erwerb der Mitgliedschaft
Der Erwerb der Mitgtiedschaft wird durch die Satzungen der übergeordneten Gtiederungen
geregett.

5 4 Rechte und Pflichten der Piraten
Die Regetungen von Rechten und Pflichten der übergeordneten Gtiederungen gelten für
den Kreisverband und seine untergeordneten Gtiederungen entsprechend. Eine hiervon
abweichende Regetung durch untergeordnete Gliederungen ist unzutässig.

f 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Beendigung der Mitgtiedschaft ist der niedrigsten Gtiederung anzuzeigen.



(2) Die Beendigung der Ärlitgliedschaft im Kreisverband erfolgt durch Wechsel des Wohnsitzes
in einen anderen Kreis oder durch Beendigung der lvlitgtiedschaft in der Piratenpartei
Deutschtand.
(3) lm übrigen wird die Beendigung der Mitgtiedschaft in der Piratenpartei Deutschtand durch
die Satzungen der übergeordneten üliederungen geregett.
(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist der Mitgliedsausweis an den Kreisvorstand
zurückzugeben.

5 6 Ordnungsmaßnahmen
Ordnungsmaßnahmen gegen Mitgtieder des Kreisverbandes werden durch übergeordnete
Gliederungen gemäß d*ren Satzung verhängt.

S 7 Gtiederung
(1) Die Cliederung des Kreisverbandes regelt die Bundes-, Landes- und Bezirkssatzung.
(2) Ein dem Kreisverband untergeordneter Ortsverband führt die in Abschnitt C der Satzung
des Bezirksverbandes Oberbayern enthattene Satzung in analoger Auslegung. Diese Satzung
kann vom Ortsverband durch Beschluss einer eigenen Satzung ergänzt oder ersetzt werden.

5 I Verhaltensweise von Gliederungen
Der Kreisverband verpftichtet sich, den Regelungen der übergeordneten Satzungen bezügtich
des Verhältnisses der einzelnen Gliederungen zueinander Folge zu leisten und seine
Untergtiederungen zu ebensolchem Verhatten anzuhalten.

5 9 Organe des Kreisverbandes
(1) Organe des Kreisverbandes sind der Kreisparteitag, der Kreisvorstand und die
Gründungsversammtung.
(2) Die Gründungsversammlung tagt nur einmalig.
(3) Der Kreisverband überträgt schiedsgerichttiche Angetegenheiten auf das
Landesschiedsgericht.

5 10 Der Kreisvorstand
(1)Dem Vorstand gehören mindestens drei Piraten an: Ein Vorsitzsnder, ein stellvertretender
Vorsitzender und ein Schatzmeister"
(2) Durch einfachen Beschtuß der Gründungsversammlung oder des Kreisparteitags können bei
der jeweitigen Vorstandswahl zusätztich ein Generalsekretär, ein potitischer Geschäftsführer
und bis zu zwei Beisitzer gewähtt werden.
(3) Der Vorstand vertritt den Kreisverband nach innen und außen. [r führt die Geschäfte auf
Grundtage der Beschtüsse der Parteiorgane.
(4) Die Mitgtieder des Vorstandes werden vom Kreisparteitag oder der Gründungsversammlung
mindestens einmal im Katenderjahr schrifttich geheim gewähtt. Die Amtszeit endet durch
Austritt, Rücktritt, Enttassung durch den Kreisparteitag oder mit Waht eines neuen Vorstands.



{5} Der Kreisvarstand tritt in sEiner Ämtsperiode mindestens zweimai zusämmen. [r wird von
dem Vcrsilzenden sder bei dessen Verhinderung von einem seiner Stellvertreter, in Textform
mil einer Frist von sieben Tagen unler Angabe der Tagesordnung und des Tagungsartes
einberufen. Bei außerordentlichen Antässen kann die äinberufung auch kurzfristiger erfolgen.
linladungen dürfen auf elektronischem Weg versandt werden, sofern die Mitgtieder des
(reisvorstandes eine E-Mait-Adresse bekannt gegeben und dieser Versandart in Textform
zugestimmt haben. Der Kreisvorstand tagt öffenttjch. Äuf Beschluss können tempcrär Nicht-
Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden.
(S) Auf Antrag eines Zehntels der stimmberechtigten Mitgtieder des Krejsverbandes, jedoch
mindestens fünf Mitgtieder, kann der Vorstand zum Zusammentritt aufgefordert, und mit
aktuellen Fragesteliungen befasst werden.
{7} Der Vorstand gibt sich eine fieschäftsordnung und veröffentticht dies* angemessen.
Sie umfasst unter anderem Regelungon zu: a) Au{gaben und Kompetenzen der
Vorstandsmitglieder, b) Dokumentation der Sitzungen, c) Virtu*llen oder fernmündlichen
Vorstandssitzungen, d) Form und Umfang des Tätigkeitsberichts, e) lorrn und Hint*rlegung
von Beschlüssen des V*rstandes.
{S} Die Führung der Kreisgeschäftsstelle wird durch den Varstand beauftragt und
heaufsichtigt.
{9} Der Vorstand tiefert z*m Kreisparteitag einen schriftlichen Tätigkeitsbericht ab. ilieser
umfasst atte Tätigkeitsgebiete der Vorstandsmitg[ieder, wobei diese in Eigenverantwortung
des linzelnen erstellt werden. Wird der Vorstand insgesamt cder ein Vorstandsmitgtied nicht
entlastet, so kann der Kreisparteitag oder der neue Vorstand gegen ihn Ansprüche gelten
machen" Tritt ein Vorstandsmitgtied zurück, hat dieser unverzügtich einen Tätigkeitsbericht
zu erstelten und dern Vorstand zuzuleiten.
{10}Tritt ein Vorstandsmitgtied zurück, od*r kann dieses seinen Aufgaben dauerhaft
nicht mehr nachkommen, so geht seine Kompetenz wenn mögtich auf ein anderes
Vorstandsmitgtied über. *er Kreisvorstand gitt ats nicht handi*ngsfähig, wenn mindestenr 40?6
der Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind oder sie ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen
könn*n, od*r wenn die Amter des Vorsitzenden oder des Schatzmeisters unbesetzt sind. In
diesem fail ist unmittelbar durch den ßezirksvorstand ein außerordentlicher Kreisparteitag
einzuberufen" Bis zur Wahi eines neuen Kreisvorstandes bestellt der Bezirksvorstand
unnrittetbar ei nen komrnissarischen Kreisvarstand.
(11)Tritt der gesamte Vorstand geschtossen zurück oder kann seinen Aufgaben nicht mehr
nachkommen, so führt der Vorstand des nächsthöheren Verbandes kommissarisch die
Geschäfte bis ein von ihm unverzüglich einberufener außerordentlicher Parteitag einen neuen
Vorstand gewähtt hat.

I ,|1 }er Kreisparteitag
(1 ) Der Kreisparteitag ist das höchste Organ des Kreisverbandes. Er berät und beschließt über
grundsätzliche politische und organisatorische Fragen. Der Kreisparteitag wählt gemäß 5 12
der Kreissatzung die Sewerber auf Listen für die Kreistags- und Kammunatwahlen"
(2) Der Kreisparteitag ist die rtrlitgliederversammlung auf Kreisebene. Jedes stimmberechtigte
Mitglied hat auf dem Kr*isparteitag das Recht der freien Rede.



{3) Der Kreisparteitag tagt mindestens einmal jährtich. Die Einberufung des Kreisparteitages
erfolgt aufgrund eines Kreisvorstandsbeschlusses oder wenn ein Zehntel, mindestens jedoch
fünf stimmberechtigte Mitgtieder des Kreisverbandes eine Einberufung schrifttich beim
Kreisvorstand beantragen. Der Kreisvorstand tädt jedes Mitgtied vier Wochen vorher per E-
Mail ein. Mitgtieder, die ke'ine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, werden stattdessen per Brief
eingeladen.
{4} Die Einladung zum Kreisparteitag hat Angaben zum Tagungsort, Tagungsbeginn, vortäufiger
Tagesordnung und der Angabe, wo weitere aktuelte Veröffentlichungen gemacht werden, zu
enthalten. Spätestens fünf Tage vor dem Kreisparteitag sind die Tagesordnung in aktuetter
Fassung, die geplante Tagungsdauer und alta bis dahin dem Kreisvorstand eingereichten
Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen. Satzungsänderungsanträge zum Kreisparteitag sind
mit einer [ingangsfrist von zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder durch ein
anderes ge*ignetes Verfahren, das der Kreisvorstand in seiner Geschäftsordnung festlegt,
beim Kreisvorstand einzureichen.
{5} Später aus aktuelten Anlässen zu neuen Gegenständen gesteltte Anträge können nur
mit der Zustimmung der Mehrheit der stimmberechtigten Mitgtieder behandett werden.
Anträge zur Anderung oder [rgänzung fristgerechter oder nachträgtich zugelassener Änträge
können jederzeit gestellt werden. Diese Fristen gelten nicht für Versammtungen mit
verkürzter Einladungsfrist. Verkürzte [inladungsfristen werden in dringlichen Fätlen durch den
Kreisvorstand festgelegt.
(6) Antragsberechtigt ist jedes stimmberechtigte Mitgtied des Kreisverbandes.
{7) Der Kreisparteitag tagt parteiöffentlich. Sofern nicht vom Kreisparteitag anders
beschlossen, sind Gäste hiezu zugelassen und die Live-Übertragung sowie Aufnahmen von
Rednern des Kreisparteitages sind ats Mitschnitt der Rede in Ton sowie Bitd gestattet.
(8) Der Kreisparteitag nimmt den Tätigkeitsbericht des Kreisvorstandes entgegen und
entscheidet daraufhin über seine Entlastung.
(9) Der Kreisparteitag wähtt mindestens einen Rechnungsprüfer, der den finanzietten Teil
des Tätigkeitsberichts des Kreisvorstandes, vor der Entlastung über ihn prüft. Das Ergebnis
der Prüfung wird dem Parteitag verkündet und zu Protokoll genommen. Danach ist der
Rechnungsprüfer aus seiner Funktion entlassen.
(10) Der Kreisparteitag wähtt mindestens zwei Kassenprüfer. Diesen obliegen die Vorprüfung
des finanzietten Tätigkeitsberichtes für den folgenden Kreisparteitag und die Vorprüfung,
ob die Finanzordnung und das PartG eingehalten wird. Sis haben das Recht, Einsicht in atte
finanzrelevanten Unterlagen zu verlangen und auf Wunsch Kopien persöntich ausgehändigt
zu bekommen. Sie sind angehatten, etwa zwei Wochen vor dem Kreisparteitag die letzte
Vorprüfung der Finanzen durchzuführen. lhre Amtszeit endet durch Äustritt, Rücktritt,
Entlassung durch den Kreisparteitag oder mit Wahl ihrer Nachfotger.
(11) Über den Kreisparteitag, die Beschlüsse und Wahlen wird ein Ergebnisprotokott gefertigt,
das von der Protokottführung, der VErsammtungsleitung und der Wahtteitung unterschrieben
wird.

S 12 Subsidiarität der Satzung



(1) Atte Veranstaltungen der Piratenpartei Deutschland, in denen ihre Kandidaten für Wahlen
zu öffentlichen Amtern oder Mandaten aufgestetlt werden sotten, erfolgen strikt nach
Maßgabe der einschtägigen Gesetze sowie der zu ihrer Ergänzung erlassenen Rechtsnormen.
(2) Nur soweit diesen staatlichen Rechtsnormen keine anzuwendenden Regelungen zu
entnehmen bzw. aus ihnen abzuleiten sind, dann sind die fotgenden Bestimmungen
anzuwenden.

S13 - Gebietsverband
(1) Deckt sich das satzungsgemäße Tätigkeitsgebiet eines Gebietsverbands mit dem
Wahtgebiet, dann ist dieser Gebietsverband für die Aufstellung verantwortlich. Decken sich
die Tätigkeitsgebiet* nicht mit dem Wahtgebiet, dann ist der nächst höhere Gebietsverband
für die Kandidatenaufstellung verantwortlich, dessen satzungsgemäßes Tätigkeitsgebiet
das Wahlgebiet vottständig umfasst. {2} lst ein Wahlgebiet nach staatlichen Normen in
sich gegtiedert, dann soll der Vorstand des insowait zuständigen höheren Gebietsverbands
für jede dieser staattichen Gtiederungen des Wahlgebiets einen weisungsgebundenen
ßeauftragten ernennen, dem die praktische Durchführung der Kandidatenaufsteltung obliegt;
ihm sind alte dazu erforderlichen Untertagen auszuhändigen und eine angemessene Zahl von
Assistenten beizugeben. {3} In Nominierungsveranstaltungen können weder Mitgtieder der
Versammtungsleitung noch ihre Assistenten ats Kandidaten für die öffenttiche Wahl aufgestetlt
werden.

gl 4 - Nominierungs-Versamm lungen
(1)Die Aufsteltung von Kandidaten der Piratenpartei fürWahten zu öffenttichen Ämtern
oder Mandaten findet in einer Versammtungen statt. Die Versammlung ist, bis zu einem
entsprechenden Beschtuss der Versammtung, nicht öffentlich. Zutrittsberechtigt sind die
stimmberechtigten lrlitgtieder der Versammlung, Vorstandsmitg[ieder des verantwortlichen
Gebietsverbands, die Versammtungsleitung, sowie auf der Versammlung beschlossene weitere
Personengruppen. Die Versammlungsleitung gibt nach dem Ende der Versammtung ihr Ergebnis
auf geeignete Weise bekannt. (2) Stimmberechtigt in der Versammlung sind nur Mitgtieder
der Piratenpartei, die Kandidaten in der öffenttichen Wah[, für die sie aufgestetlt werden,
dann auch wählen dürften, wenn die öffentliche Wahl am selben Tag stattfinden würde. ln
der Ladung zur Versammlung sind die Stimmberechtigten ausdrücktich darauf hinzuweisen,
für welche Wahlen zu öffenttichen Amtern cder Mandaten die Kandidaten aufgestellt werden;
im übrigen gelten für Form und Frist der Ladr"rng die gteichen Regeln wie für die Ladungen zu
Mitgtiederversammlungen. (3) Die Nominierung der Kandidaten erfolgt nach demokratischen
Grundsätzen in geheimer Waht. Gewähtt ist, wer jeweils die Mehrheit der abgegebenen
güttigen Stimmen auf sich vereinigen konnte; die Reihenfolge der Listenkandidaten im
beschtossenen Wahlvorschtag richtet sich nach der Zah[ der auf sie entfattenden Stimmen.
(4) l.{ominierungs'Versammlungen können auch im Rahmen einer Mitgtiederversammtung
stattfinden, wenn in der Ladung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde und sichergestellt ist,
dass nur insoweit Stimmberechtigte an den Nominierungswahten teilnehmen.



S15 - Geschäftsordnung der Versammlungen
{1} Das Protokolt der Nominierungs-Versammlung muss mindestens enthatten: 1. Ort
und Zeit der Versammtung; ?. Form und Datum ihrer Ladung; 3. Zaht der erschienenen
Stimmberechtigten; 4. Gang der Wahten und Abstimmungen; 5. Ergebnis der
Nominierungswahten. {2) Das ProtokolI der Versammlung ist vom Versammlungsleiter
und von zwei weiteren Teilnehmern zu unterschreiben; sie haben dabei an äides statt zu
versichern, dass die Wah[ der Bewerber und die Reihenfolge der Listenkandidaten in geheimer
Abstimmung erfolgt ist. (3) lm übrigen gelt*n für Nominierungs-Versammtungen sinngemäß die
Regelungen dieser Satzung über die Mitgtiederversammtung sowje seine 6eschäftsordnung.

$ 16 Satzungs- und Progrämmänderung
(1) Anderungen der Kreissatzung können nur von einem Kreisparteitag mil einer
Zweidrittetmehrheit beschlossen werden. ßesteht das dringende Erfordernis einer
Satzungsänderung zwischen zwei Kreisparteitagen, so kann die Satzung auch geändert
werden, wenn mindestens zwei Drittet der stimmbererhtigten Mitgtieder sich mit den
Anträgen auf Anderung schrifttich einverstanden erklären.
12) über einen Antrag auf Satzungs- oder Programmänderung auf einem Kreisparteitag kann
nur abgestimmt werden, wenn er mindestens zwei Wochen vor Beginn des Kreisparteitages in
Textform beim Kreisvorstand eingegangen ist.
(3) Das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland wird vom Kreisverband
übernommen. Ein eigenes Wahtprogramm basierend auf den Werten des
Grundsatzprogrammes kann auf Kreisebene für Kommunalwahlen bei Bedarf vom
Kreisparteitag verabschiedet werden.

S 17 Finanzan
(1) Der Schatzmeister und der Vorsitzende sind gegenüber Kreditinstituten
einzetvertretungsberechtigt. 5ie können weiteren Mitgtiedern des Vorstandes Bankvotlmacht
erteiten.
(2) Der Kreisverband ist zu einer ordnungsgemäßen Finanzführung verpflichtet.
(3) Der Kreisvorstand ist berechtigt, Finanzbeschtüsse bis zu einem von der
6ründungsversammlung oder dem Kreisparteitag festzulegenden jährtichen Gesamtbetrag,
ohne gesonderte Beschtüsse der Kreisparteitag zu fassen. Hierzu besteht Protokoll- und
lnformationspfticht auf dem nächsten Kreisparteitag.
(4) Jedes Mitglied, das mit der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener
Daten beschäftigt und/oder beauftragt ist, muss eine schrifttiche Datenschutzverpflichtung
abgeben. Den Inhatt bestimmt die verantworttiche Stetle.
(5) Die Finanzordnung des Bezirksverbandes Oberbayern findet entsprechend Anwendung.

I  18 Auflösung und Verschmelzung
Die Auflösung oder Verschmelzung regetn die Satzungen der übergeordneten Gliederungen.



ü 19 Nachrangigkeit der Satzung
(1) Fatts ein oder mehrere Punkte dieser Satzung den Satzungen der übergeordneten
Gliederungen widersprechen oder nicht eindeutig sind, gilt für diese Abschnitte die Satzung
der übergeordneten Gliederungen in fotgender Reihenfotge: Satzung des Bezirksverbandes
Oberbayern der Piratenpartei DEutschland, Satzung des Landesverbandes Bayern der
Piratenpartei Deutschland, Satzung der Piratenpartei Deutschtand (PIRATEN).
(2) Atte anderen Abschnitte dieser Satzung bteiben davon unberührt.


